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Kleider auf die  
Steuerrechnung? 

Ein Klassiker unter den Steuerfragen: Ist das  
Deuxpièces steuerlich absetzbar, wenn es zur 

Pflicht-Berufskleidung gehört? 

Was tragen Sie, wenn Sie arbei
ten? Anzug und Krawatte, ein 
elegantes Kleid und Stöggis? 
Oder stehen Sie mit Über
gwändli und Schutzbrille im 
Einsatz, mit leuchtender Warn
weste und Gummistiefeln? Wir 
müssen das wissen, bevor wir 
Ihre Steuererklärung ausfüllen. 
Wegen der Abzüge. Denn 
neben Abzügen für den Arbeits
weg und auswärtige Verpfle
gung zeigt sich der Fiskus auch 
bei weiteren Berufsauslagen 
grosszügig – zum Beispiel für 
Berufskleidung. 

Veston, Krawatte: 
Berufskleider?

Nur haben Steuerpflichtige und 
Steueramt nicht immer die glei
che Auffassung, was Berufsklei
dung genau ist. Nehmen wir je
manden, der in einer Bank, 
einem Hotel, einer Anwalts
kanzlei an der Kundenfront 
arbeitet und dort gut angezogen 
aufkreuzen muss – im Business
look halt. Privat wirft sich diese 
Person vielleicht lieber beque
me und sportliche Sachen über. 
Da ist der Gedanke eigentlich 
nachvollziehbar, dass man die 
Kosten für diese Berufsverklei

dung, äh, Berufskleidung in der 
Steuererklärung  abziehen will. 
Geht aber nicht. Und warum 
nicht? Kosten für Berufsklei
dung sind nur dann abzugsfähig, 
wenn sie dem Beruf und dem 
Arbeitszweck dienen. Und zwar, 
jetzt kommt’s: ausschliesslich. 
Alles, was Sie auch privat tragen 
können – Veston, Krawatte, ele
gantes Kleid –, fällt nicht unter 
Berufskleidung. Auch wenn Sie 
diese Dinge in Ihrer Freizeit gar 
nie tragen. Oder höchstens aus
nahmsweise, an Tante Bertas 
80. Geburtstag oder eine Ein
bürgerungsfeier. Bei feuer festen 
Handschuhen, Schutzhelmen,
säureresistenten Arbeitsover
alls, Schutzkappenstiefeln und
metallisch verstärkten Förster
hosen ist hingegen allen klar,
dass diese Utensilien bei der be
ruflichen Tätigkeit – und aus
schliesslich dort – zum Einsatz
kommen. Deshalb darf man die
se Anschaffungskosten, wenn
man sie selber bestritten hat,
auch bei den Steuern abziehen.
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Der Businessanzug: Ein Fall für 
die Steuererklärung? 

Die Schutzbekleidung des Forst-
warts ist absetzbar. Bilder: Getty


